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Strafen ohne Freiheitsentzug 

§71 
Grundsatz

Bei Strafen ohne Freiheitsentzug gelten die Bestim
mungen des 3. Kapitels unter Berücksichtigung der 
folgenden Besonderheiten. Bei Vergehen Jugendlicher 
können Strafen ohne Freiheitsentzug auch ausgespro
chen werden, wenn sie im verletzten Gesetz nicht an
gedroht sind.

§16
Jugendarrest

(1) Der Jugendarrest ist Freizeitarrest, Kurzarrest 
oder Dauerarrest.

(2) Der Freizeitarrest wird für die wöchentliche 
Freizeit des Jugendlichen verhängt und auf minde
stens eine Freizeit und höchsten vier Freizeiten be
messen.

(3) Der Kurzarrest wird statt des Freizeitarrestes 
verhängt, wenn der zusammenhängende Vollzug aus 
Gründen der Erziehung zweckmäßig erscheint und 
weder die Ausbildung noch die Arbeit des Jugend
lichen beeinträchtigt werden. Dabei stehen zwei Tage 
Kurzarrest einer Freizeit gleich. Die Gesamtdauer 
des Kurzarrestes darf aber sechs Tage nicht überschrei
ten.

§72
Verurteilung auf Bewährung

(1) Die Verurteilung auf Bewährung kann bei Ju
gendlichen im Interesse ihrer persönlichen Entwicklung 
mit der Auflage verbunden werden, an Weiterbil
dungslehrgängen teilzunehmen oder die Schulbildung 
abzuschließen.

(2) Bei der Verpflichtung eines Jugendlichen zur 
Bewährung am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten, daß 
die Lehre oder Berufsausbildung fortgesetzt oder die 
Arbeit mit einer weiteren Ausbildung oder Maßnah
men der beruflichen Weiterbildung verbunden wird.

§73
Geldstrafe als Hauptstrafe

Wird Geldstrafe als Hauptstrafe angewandt, so be
trägt sie bei Jugendlichen höchstens 500,— Mark.

Strafen mit Freiheitsentzug 
§74 

Jugendhaft
(1) Jugendhaft kann angewandt werden, wenn sich 

die Straftat gegen die staatliche und öffentliche Ord
nung (§§ 214, 215, 217) richtet und ein solches soziales 
Fehlverhalten des Jugendlichen offenbart, daß eine 
kurzfristige disziplinierende Maßnahme erforderlich 
ist, um einer weiteren negativen Entwicklung des Ju
gendlichen nachhaltig entgegenzuwirken.


